
Zustellungen 

= Bekanntgabe 
eines Dokuments 
an eine Person in 

der gesetzlich 
vorgeschriebenen 

Form

§§ 166 - 190 ZPO



Zustellungen Zweck

Fristen beginnen ab Zustellung

Wahrung des rechtlichen Gehörs 

Feststellung, ob ordnungs-
gemäß geladen wurde 



Zustellungen Adressat und Empfänger

= Person, an die 
die Zustellung 
gerichtet ist

Zustelladressat Zustellempfänger 

= Person, der das 
Schriftstück 
tatsächlich 

übergeben wurde



Zustellungen funktionelle Zuständigkeit 

UdG = Zustellorgan

Durchführung 
der Zustellung  

überwacht Rückkehr 
der Zustellnachweise 



Zustellungen 

Zustellung 

von Amts wegen 

EB ZU
öffentliche 
Zustellung

im Parteibetrieb

durch den GV

Arten



Zustellungen ZU

./. ZU

ZU = Nachweis, zu welchem 
Zeitpunkt, welcher Person an 

welchem Ort welches 
Schriftstück zugegangen ist 

persönliche Übergabe 
des Briefes an den 
Zustelladressaten

Ersatzzustellung 
gemäß § 178 ZPO

Ersatzzustellung 
durch Einlegen in 
den Briefkasten 

Ersatzzustellung 
durch Niederlegung 

nicht 
angetroffen

nicht 
angetroffen

nicht 
angetroffen


